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Fehlende Veloabstellplätze am Bahnhof: Pflichten der SBB durchsetzen 

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung: 

 

Wie im Postulat festgestellt, mussten 2014 wegen Bauarbeiten auf der Ostseite des Bahnhofs 

70 Veloabstellplätze auf dem SBB Areal aufgehoben werden. Die Stadt ging dabei davon aus, 

dass diese nach Bauende wieder zur Verfügung stehen würden. Weiter entfielen 20 Veloabstell-

plätze im Zusammenhang mit dem Neubau der Treppe zum Berufszentrum und dem neuen Bahn-

hofzugang bei der Universität. Damit wurden insgesamt 90 Abstellplätze auf der Ostseite des 

Bahnhofs Luzern aufgehoben, für welche auf der Basis einer Vereinbarung zur Regelung der 

Zweiradsituation rund um den Bahnhof zwischen der Stadt Luzern und den SBB grundsätzlich 

Ersatz geschaffen werden muss. 

 

Mit der Vereinbarung vom 1. Juli 1998 verpflichten sich die entsprechenden Partner zur Realisie-

rung von Massnahmen zur Verbesserung der Velosituation beim Bahnhof Luzern. Die SBB erstell-

te dabei unter anderem die Abstellplätze unter dem Portikus Ost und baute die ehemalige Velo-

station auf dem stillgelegten Gleis der damaligen Brünigbahn. In der Vereinbarung ist festgehalten, 

dass die Stadt und die SBB sich vorbehalten, realisierte Massnahmen aus betrieblichen und ande-

ren wichtigen Gründen in gegenseitigem Einvernehmen wieder rückgängig zu machen. In diesem 

Falle wird gemeinsam und unter Berücksichtigung von Bedarf und Möglichkeiten nach Ersatzlösun-

gen gesucht. Dies ist beispielsweise bei der Aufhebung der alten Velostation erfolgt. In Zusammen-

arbeit mit der SBB konnte im Jahr 2013 auf den ehemaligen Postbetriebsgleisen hinter der Univer-

sität eine neue Velostation mit 1'100 Abstellplätzen realisiert werden. 

 

Als publik wurde, dass die SBB die rund 90 aufgehobenen Abstellplätze auf der Ostseite aufgrund 

von Platznot (ausgelöst durch zusätzlich notwendige Anlieferungsflächen) nicht mehr ersetzen 

können, hat das Tiefbauamt der Stadt reagiert und mit Schreiben vom 20. Juli 2016 die SBB auf 

die Einhaltung der Vereinbarung von 1998 hingewiesen. 

 

Die Verantwortlichen der SBB haben daraufhin das Gespräch mit dem Tiefbauamt der Stadt 

gesucht. Sie haben der Stadt versichert, die Vereinbarung einhalten zu wollen und nach Lösungen 

zu suchen. Mitte Mai 2017 stellte die SBB der Stadt die Planungsstudie für eine neue Bike+Rail-

Anlage in der Personenunterführung Süd im sog. «Posttunnel» vor. In dieser Planungsstudie wird 

aufgezeigt, dass je nach Variante zwischen 460 bis 790 Abstellplätze im ehemaligen Posttunnel 

bereitgestellt werden können. Bei einem Vollausbau des Posttunnels wären sogar bis zu 

1’000 Abstellplätze möglich. Die SBB ist bereit, den sich in ihrem Besitz befindenden Tunnel zur 
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Verfügung zu stellen, die baulichen notwendigen Massnahmen auszuführen und zu finanzieren. Im 

Gegenzug hat sich die Stadt bereit erklärt, die komplette Ausstattung des Posttunnels (Lieferung 

und Montage der Velohalterungen auf 2 Etagen) zu finanzieren. Voraussetzung für eine Bike+Rail-

Anlage an diesem Ort ist jedoch, dass die Stadt Luzern den Abgang in die Personenunterführung 

Süd von der Habsburgerstrasse her neu erstellt und damit einen optimierten Zugang für Velos zum 

Posttunnel ermöglicht. Der Stadtrat beantragt den dafür notwendigen Planungskredit mit 

B+A 18/2017 «Velotunnel Bahnhof». Auf der Basis der Ergebnisse dieser Planungen wird dem 

Parlament voraussichtlich im Jahr 2020 ein entsprechender Ausführungskredit unterbreitet. 

 

Als kurzfristige und provisorische Übergangslösung soll eine Veloschieberinne beim Treppenab-

gang an der Zentralstrasse den Zugang zum Posttunnel ermöglichen. Im Juli 2017 wurden auch 

Veloschieberinnen bei der Treppe Habsburgerstrasse (Rondell) geprüft und für möglich erachtet. 

Als Versuch könnten auch hier Veloschieberinnen in Stahl angebracht werden. Sowohl die Velo-

schieberinne bei der Treppe Zentralstrasse wie auch die Veloschieberinnen beim Treppenabgang 

Habsburgerstrasse erfüllen jedoch die Vorgaben der VSS Normen nicht (SN 640 238), sind aber 

als provisorische Überbrückungsmassnahme bis zur Umsetzung des Projekts «Velotunnel» ver-

tretbar und sinnvoll. Feldversuche bestätigten, dass die Schieberinnen mit den meisten Fahrrad-

typen problemlos benutzt werden können. Die Veloschieberinnen müssen vorgängig SBB intern 

genehmigt werden. Zudem ist der Planungskredit auch im Hinblick auf die Umsetzung der provi-

sorischen Übergangslösung relevant, da die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer dieser 

Massnahme nur zustimmen, wenn eine neue Dauerlösung in Aussicht steht. 

 

Damit könnte 2018 eine erste Etappe der Bike+Ride-Anlage im ehemaligen Posttunnel, in Abhän-

gigkeit der Kapazitäten der provisorischen Zugänge, in Betrieb genommen werden. Eine Umset-

zung noch in diesem Jahr, wie im Postulat gefordert, ist unrealistisch. Die Ausstattung der Anlage 

(Anteil Stadt) für die erste Etappe kann über den derzeit laufenden B+A 35/2015 «Veloparkierungs-

konzept Innenstadt Luzern» finanziert werden. Der weitere Ausbau muss dann aber im Zusam-

menhang mit dem neuen Zugang/Abgang Habsburgerstrasse erfolgen. 

 

Gemäss dem Veloparkierungskonzept Innenstadt Luzern besteht vor allem auf der Westseite des 

Bahnhofs ein Mangel an Veloabstellplätzen. Insgesamt fehlen bis 2020 rund 1’130 zusätzliche 

Abstellplätze für den Parkierungszweck Umsteigen beim Bahnhof Luzern. Auf der Ostseite des 

Bahnhofes verfügt die bestehende Velostation noch über Reserven. Die von der SBB vorgeschla-

gene Bike+Rail-Anlage im ehemaligen Posttunnel ist vor allem für die Velofahrenden von der 

Westseite sehr attraktiv und entspricht damit dem Bedarf gemäss dem Veloparkierungskonzept 

ideal. 
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Vor diesem Hintergrund erachtet der Stadtrat die Vereinbarung zwischen der Stadt Luzern und den 

SBB vom 1. Juli 1998 als erfüllt. Die Vereinbarung wird der Stellungnahme zu diesem Postulat 

beigelegt. 

 

Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen und beantragt gleichzeitig dessen Abschreibung. 
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